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Goll und Weinmann: Grüne geben ihren Markenkern als Bürgerrechtspartei
auf

Verfassungsrechtliche Haltbarkeit der neuen Polizeibefugnisse wird sehr überschaubar sein.

Der Innenausschuss des Landtags lehnte in seiner heutigen Sitzung mit den Stimmen der
Regierungsfraktionen wie auch der Ständige Ausschuss am Tag zuvor drei Änderungsanträge der
FDP/DVP Fraktion ab. Mit den Änderungsanträgen griffen die Liberalen die Kritik des Landesbeauftragten
für den Datenschutz sowie weiterer namhafter Rechtswissenschaftler aus der öffentlichen Anhörung auf,
die zentrale Punkte des Gesetzentwurfs als verfassungs- und europarechtswidrig rügten. Konkret sahen
die Änderungsanträge die Streichung des Bodycam-Einsatzes in Wohnungen sowie der Ausweitung der
Identitäts- und Personenfeststellungen vor. Außerdem sollte das Recht des Datenschutzbeauftragten
verankert werden, bei datenschutzrechtlichen Verstößen durch Polizeibehörden rechtsverbindliche
Maßnahmen anzuordnen, wie es die EU-Richtlinie verlangt.

Der innenpolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion Prof. Dr. Ulrich Goll erklärt dazu: „Die Grünen geben
ihren Markenkern als angebliche Bürgerrechtspartei auf. Ganz offenkundig ignorieren sie sämtliche Kritik
der Experten. Heraus kommt ein in zentralen Punkten wohl verfassungswidriges Gesetz ohne einen
Mehrwert für die Polizeiarbeit. Die Bodycam in Wohnungen wird keinen Fall von häuslicher Gewalt oder
Angriffen auf Polizeibeamte verhindern. Sie greift aber massiv in Bürgerrechte ein. Mit den Stimmen der
Grünen wird nun auch eine Norm verankert, nach der jeder Bürger bei größeren Veranstaltungen
jederzeit mit faktisch anlasslosen Kontrollen und Durchsuchungen rechnen muss.“

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion und deren rechtspolitischer Sprecher Nico
Weinmann ergänzt: „Es lässt tief blicken, dass bei den Ausschussberatungen Vertreter der
Regierungsfraktionen nicht einmal versucht haben, die Argumente führender Rechtswissenschaftler zu
entkräften. Und die Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten zeigt, dass selbst die Umsetzung der
europarechtlichen Datenschutzvorgaben, die ja eigentlicher Anlass für die Novelle sein sollte, an
zentralen Stellen völlig misslungen ist. Die verfassungsrechtliche Haltbarkeit der zentralen Teile des
Polizeigesetzes dürfte daher sehr überschaubar sein.“


